


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr.1/2 Rosellen
- Rosellerheide -

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 12.07.1974 Es gilt die BauNVO 1968

1. Vorschriften

1.1 Dem Bebauungsplan liegen die nachstehend aufgeführten Vorschriften zugrunde:

1.11 Bundesbaugesetz vom 23.06.1960 (BBauG) (BGBl. I S. 341)

1.12 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.11.1968 -
BauNVO-(BGBL . I S. 1237) (mit Berichtigung BGBl. I 1969 S. 11)

1.13 I. DVO zum BBauG NW vom 29.11.1960 (GV NW S. 433) in der Fassung der 
Verordnung vom 21.04.1970 (GV NW S.299)

1.14 Bauordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27.01.1970 -BauO NW- (GV NW S.96)

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Die Zahl der Vollgeschosse ist durch Eintragung in römischen Ziffern festgesetzt.

2.2 Eine Ausnahme nach § 17 (5) BauNVO kann zugelassen werden.

3. Nebenanlagen

3.1 Außerhalb der durch Baulinien und Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücks-
flächen sind Garagen und Stellplätze und Nebenanlagen gemäß den §§ 12 und 14 (1) 
BauNVO auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ausgeschlossen.

3.2 Für Stellplätze und Garagen kann im Einzelfall eine Ausnahme zugelassen werden.

3.3 Im übrigen ist pro Wohnungseinheit mindestens ein Stellplatz nachzuweisen.

4. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen

4.1 Die Dachform und die Dachneigung sind in zusammengehörigen Baugruppen einheitlich zu 
gestalten.

4.2 Alle Außenwandflächen sind in Sichtmauerwerk- auch weißes Sichtmauerwerk- auszu-
führen.
Einzelne Fassadenteile können in Sichtbeton oder Holzverkleidung ausgeführt werden.

5. Außenanlagen

5.1 Vorgärten sind als Grünanlagen herzurichten und zu unterhalten

5.2 Vorgärten sind in Form von Rasenkantensteinen –max. Höhe 0,05 m- einzufrieden.

Sonstige Einfriedigungen sind bis zu einer Höhe von 0,80 m in Form von Holzspriegel-
zäunen mit senkrechten Stäben oder als lebende Hecke zugelassen.

Sichtblenden an Freisitzplätzen können bis zu einer Höhe von 1,80 m und einer Länge von 
4,00 m zugelassen werden. Sie müssen sich materialmäßig dem Hausbaukörper anpassen.

5.3 Mülltonnen sind in Schränken einzubauen oder sichtgeschützt aufzustellen.

5.4 Dachrinnen- und Fensterantennen sind in diesem Baugebiet ausgeschlossen.


